
 
 
 

Anlage 1 

 

 

 

 

 
 
    
 
Stadt Frankfurt (Oder) 
Marktplatz 1 
 
15230 Frankfurt (Oder) 
 
 
 

ERKLÄRUNG 
 

zur Vergnügungssteuerabrechung für Spielapparate 
 
 
Steuerpflichtiger: .............................................................................................................. 
   
Personenkonto: 06. 
 
Anschrift: .............................................................................................................. 
  
 .............................................................................................................. 
 
Telefon: ........................................  E-Mail:      ................................................ 
 
 
 
Abgabefrist: 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Frankfurt (Oder) ist diese 
Erklärung bis zum 15. Werktag des folgenden Monats über die im Vormonat im Stadtgebiet 
Frankfurt (Oder) gehaltenen Apparaten dem  Amt für Finanzmanagement und 
Rechnungswesen, Abteilung Steuern und Abgaben, Marktplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder), 
abzugeben bzw. einzureichen. 
Die Erklärung ist im Original abzugeben bzw. einzureichen (kein Fax, keine Kopie). 
 

Dieser Erklärung sind Zählwerkausdrucke für den Abrechnungszeitraum beizufügen. 
 

Entsprechend der abgegebenen Erklärung geht Ihnen nach erfolgter Prüfung ein 
Steuerbescheid zu. 
 
 
Apparateabrechnung entsprechend den beigefügten Anlagen 1 bis ......... 
 
 
Steuerbetrag, gesamt         € 
 
 
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
 

 für Finanzmanagement und 
 Rechnungswesen 
 Abt. Steuern und Abgaben 
 
 

 



 

Stadt Frankfurt (Oder)     Anlage 2 

Amt für Finanzmanagement      

und Rechnungswesen 

Anlage 1 zur Erklärung vom ............ 
 

Abt. Steuern und Abgaben  

      

            

  Zulass.  Be- Kalendermonat/Beträge in Euro 

Aufstellort nummer Gerätebezeichnung steuer.   

     typ Einsp.erg. Steuer 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

  Steuer gesamt      

Besteuerungstyp      
      

1   Apparate mit Gewinnmögl. in Spielhallen; Besteuerung mit 10 v.H. des Einspielergebnisses 

2   Apparate ohne Gewinnmögl. in Spielhallen; Besteuerung mit 10 v.H. des Einspielergebnisses, jedoch min. 25,00 €  

3   Apparate ohne Gewinnmögl. und ohne manipulationssicheres Zählwerk in Spielhallen; Besteuerung mit 35,00 €  

4   Apparate mit Gewinnmögl. an sonst. Orten; Besteuerung mit 8 v.H. des Einspielergebnisses 

5   Apparate ohne Gewinnmögl. an sonst. Orten; Besteuerung mit 8 v.H. des Einspielergebnisses, jedoch min. 15,00 €  

6   Apparate ohne Gewinnmögl. und ohne manipulationssicheres Zählwerk an sonst. Orten; Besteuerung mit 25,00 €  

7   Personalcomputer mit Multimediaausstattung; Besteuerung mit 7,00 €    
8   Personalcomputer ohne Multimediaausstattung; Besteuerung mit 5,00 €   

 


